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3. Abschnitt 

Gebarung und Rechnungswesen 

Finanzen und Gebarung 

§ 15. (1) Die Finanzierung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria erfolgt 
mit Bundesmitteln und durch eigene Einnahmen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Aufgaben 
der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria nach diesem Bundesgesetz erzielt werden. 
Die Bereitstellung der Bundesmittel erfolgt jährlich, nach Vorlage eines Finanzplanes, durch das 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Höhe der Bundesmittel ist nach den 
Grundsätzen des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, und unter Berücksichtigung der 
finanziellen Leistungsmöglichkeiten des Bundes und der eigenen Einnahmen der Agentur für 
Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria in der Art festzulegen, dass die Organe der Agentur ihre in 
diesem Bundesgesetz festgelegten Aufgaben erfüllen können. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Boards hat der zuständigen Bundesministerin oder dem 
zuständigen Bundesminister bis 30. Juni jeden Jahres den Finanzplan für das folgende Jahr und die 
Vorschau über die drei darauf folgenden Jahre zur Genehmigung vorzulegen. Für das erste Geschäftsjahr 
ist durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ein provisorischer Finanzplan 
zu erstellen, der bis zur Genehmigung eines Finanzplanes durch das Board Anwendung findet. 

(3) Die Zuteilungen der Mittel erfolgen monatlich aliquot. 

(4) Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria kann über ihre Einnahmen frei 
verfügen, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Allfällige Zweckwidmungen sind zu 
berücksichtigen. 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

(5) Die Gebarung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria erfolgt im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung. 

(6) Für Verbindlichkeiten der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria übernimmt 
der Bund keine Haftung. 

(7) Die Gebarung der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria unterliegt der 
Prüfung durch den Rechnungshof. 
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